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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Mehrfach unter Beschuss geriet Bundesanwältin Carla Del Ponte. So löste eine
Telefonüberwachungsaktion gegen verschiedene Journalisten, welche sie veranlasst
hatte, um Urhebern von Amtsgeheimnisverletzungen auf die Spur zu kommen, heftige
Proteste der Medien aus. Bundesrat Koller verzichtete – mit dem Argument der
Gewaltentrennung – zwar auf Massnahmen gegen die eifrige Beamtin, äusserte aber die
Meinung, dass er solche Aktionen für unverhältnismässig erachte. Umstritten war auch
die Informationspraxis der Bundesanwaltschaft. Der Nationalrat überwies ein Postulat
seiner GPK, welches eine klare Koordination und Abgrenzung zwischen der
Informationstätigkeit der Verwaltung einerseits und der Strafverfolgungsbehörden
andererseits verlangt. 1

POSTULAT
DATUM: 10.10.1997
HANS HIRTER

Ende Januar legte der Bundesrat dem Parlament die Botschaft für die Schaffung von
zusätzlichen Bundeskompetenzen bei der Ermittlung gegen das organisierte
Verbrechen und die Wirtschaftskriminalität vor. Er begründete diese Vorlage mit dem
Umstand, dass diese Tatbestände oft sehr komplex sind und in der Regel auch die
Kantons- und Landesgrenzen überschreiten. Es sei deshalb notwendig, die
Ermittlungen in diesen Fällen effizienter zu koordinieren und namentlich die kleinen
Kantone, deren Strafverfolgungsbehörden oft an Kapazitätsschranken stiessen, zu
entlasten. Als wichtigste Neuerung schlug der Bundesrat vor, dass die
Bundesanwaltschaft in den genannten Bereichen unter bestimmten Umständen (d.h.
bei landes- oder kantonsüberschreitenden oder sehr komplexen Fällen) selbst ein
Ermittlungsverfahren eröffnen kann. Mit dieser Eröffnung des Ermittlungsverfahrens ist
nach dem neuen Art. 340bis StGB die Bundesgerichtsbarkeit begründet, und die
Bundesbehörden führen auch die Untersuchung durch. Um diese neuen Aufgaben zu
erfüllen, sollen in der Bundesanwaltschaft sukzessive 74 neue Stellen geschaffen
werden. Nach abgeschlossenen Ermittlungen kann dann gemäss Vorschlag des
Bundesrates die Beurteilung an das nach den üblichen Gerichtsstandbestimmungen
zuständige kantonale Gericht delegiert werden. Die Anklage würde allerdings, wie dies
anlässlich der Vernehmlassung von den Kantonen verlangt worden war, von der
Bundesanwaltschaft vertreten.
Da die Bundesbehörden damit wesentlich weiter gehende Kompetenzen erhalten als
heute, sollen nach Ansicht des Bundesrates auch die Rechte der Beschuldigten und
ihrer Verteidiger in diesem Verfahren ausgebaut und an die Standards der
Voruntersuchung nach Bundesstrafrecht und der kantonalen Prozessordnungen
angeglichen werden. Gleichzeitig soll im Rahmen dieses Gesetzgebungspaketes auch
die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft verbessert werden und ihre Trennung von
der präventiven Polizei klarer zum Ausdruck kommen. Mit diesen Massnahmen könnten
die unbestrittenen Elemente der 1993 heftig kritisierten Vorschläge des Bundesrates für
eine Entflechtung der Bundespolizei und der Bundesanwaltschaft und die
Ausgestaltung letzterer als völlig unabhängige Staatsanwaltschaft verwirklicht werden.
Die Bundesanwältin soll zwar weiterhin vom Bundesrat gewählt werden und diesem
administrativ unterstehen, und sie soll auch weiterhin den Vorsteher des EJPD über
wichtige Ermittlungen informieren. Die Aufsicht würde aber in Anbetracht der
zusätzlichen strafprozessualen Funktionen grundsätzlich von einer richterlichen
Behörde (konkret von der Anklagekammer des Bundesgerichts) ausgeübt werden. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.01.1998
HANS HIRTER
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Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Das Parlament hatte 1989 mit der Überweisung einer Motion der PUK-EJPD die
Trennung der bis jetzt in der Funktion des Bundesanwalts vereinigten Aufgaben des
öffentlichen Anklägers und des Leiters der Ermittlungen der gerichtlichen Polizei
verlangt. Um dieses Ziel zu verwirklichen, schlug der Bundesrat nun eine Änderung des
Gesetzes über die Bundesrechtspflege vor. Er beantragte dabei, die gerichtliche und
die präventive (politische) Polizei vollständig der Bundespolizei zuzuordnen und die
Bundesanwaltschaft zu einer kleinen, vom Parlament gewählten und vom Bundesrat
unabhängigen Anklagebehörde des Bundes umzugestalten. Im Dezember wählte der
Bundesrat Carla del Ponte als Nachfolgerin für den auf Ende Jahr zurücktretenden Willy
Padrutt zur neuen Bundesanwältin. Die Tessinerin hatte sich als kantonale
Staatsanwältin einen ausgezeichneten Ruf als mutige Kämpferin gegen das
internationale organisierte Verbrechen geschaffen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.08.1993
HANS HIRTER

Organisation der Bundesrechtspflege

Nach dem Rücktritt von Michael Lauber hatte die GK die Aufgabe, die Wahl einer neuen
Bundesanwältin oder eines neuen Bundesanwalts zu organisieren. Die Kommission
setzte sich einen ambitionierten Fahrplan: Bereits in der Wintersession 2020 sollte die
Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers durch die Vereinigte
Bundesversammlung vorgenommen werden. In der Zwischenzeit übernahmen die
beiden Stellvertreter Ruedi Montanari und Jacques Rayroud die Leitung der
Bundesanwaltschaft interimistisch. 

Schon früh wurden in der Presse zahlreiche Namen potentieller Nachfolgerinnen und
Nachfolger kolportiert. Die NZZ bezeichnete schon kurz nach der
Rücktrittsankündigung Laubers den amtierenden Staatsanwalt des Kantons Zürich,
Peter Pellegrini, als Kronfavoriten. Die Aargauer Zeitung nannte die Namen der
Staatsanwälte des Kantons Basel-Stadt – Alberto Fabbri – und des Kantons Bern –
Michel-André Fels. Rasch wurden aber auch Forderungen laut, eine Frau und jemanden
aus der Romandie zu berücksichtigen, zumal es bisher mit Carla del Ponte erst eine
Bundesanwältin gegeben habe (von 1994 bis 1998) und auch die Romandie bisher eher
untervertreten gewesen sei. Beide Forderungen erfüllte Maria-Antonella Bino. Die aus
Genf stammende und bis 2013 als stellvertretende Bundesanwältin amtende Bino
erhielt rasch mediale Aufmerksamkeit und Unterstützung von GK-Mitglied Christian
Lüscher (fdp, GE). Aber auch Gaëlle van Hove, Richterin am Genfer Strafgericht, wurde
als mögliche Westschweizer Frauenkandidatur gehandelt. Kathrin Bertschy (glp, BE),
ebenfalls Mitglied der GK, forderte im Tages-Anzeiger mindestens gleich viele
Kandidatinnen wie Kandidaten. Sie nannte verschiedene mögliche Kandidatinnen,
allesamt aktuelle Staatsanwältinnen: Gabriela Mutti, Franziska Müller, Barbara
Loppacher oder Sara Schödler hätten sich einen Namen gemacht, zitierte der Tages-
Anzeiger die Berner GLP-Nationalrätin. Die Aargauer Zeitung konzentrierte sich
hingegen auf die Mindervertretung der Romandie und präsentierte neben Bino und van
Hove gleich sechs weitere Namen aus der Westschweiz: Olivier Jornot, Yves Bertossa,
Stéphane Grodecki, Eric Cottier, Fabien Gasser und Juliette Noto. 
Im Rahmen der medialen Diskussionen um das Kandidatinnen- und Kandidatenkarussell
wurden auch mögliche Reformen der Bundesanwaltschaft diskutiert. Die SP reichte
eine parlamentarische Initiative ein, mit der die eidgenössische Strafverfolgung
effizienter organisiert werden soll. In Diskussion war auch ein Postulat von Daniel
Jositsch (sp, ZH), das eine Analyse der Strukturen forderte, sowie eine Untersuchung
der GPK zum Verhältnis zwischen der Bundesanwaltschaft und deren Aufsichtsbehörde
(AB-BA). 4

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 02.10.2020
MARC BÜHLMANN
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